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188 gitafte. fdjtttetj. $a«bto >3ettattfl („OTeifterblatt") fit. 18,

mocßte jeboct) meßt, eine größere praï'ti[cE)e Slnroenbung
feinet ©rfinbung in ben ©ägemüßten ober SBerfftätten
tierbeijitfüfjven, ba! gelang erfi etwa ein halbe! Saßr=
tiunbert fpäter bent granjofen ißerin, bet auf bet tßa=
tifet SBettaulftetlung nom Saßre 1855 btefe 9trt non
©ägen zum erfien SDRate öffentlich oorführte unb ba*
buret) bie aligemetne Slufmetffamfeit bet Sntereffenten»
f'reife auf bie neue «Säge teufte. Seht etft überzeugte
man fieß oon ben bebeutettben Vorteilen bet ©âge für
Zahlreiche Slrbeiten bet Rohbearbeitung, unb im Saufe
weniger Saßre gelangte jetzt bie 93anbfäge in ben ©äge=
müßten wie auch in ben Sabrifen zur attgemeinen 3tn-
roeitbung. ©er Ingenieur Reefer in 93raunfcßroeig machte
bann bie S3aubfäge, bie bi! baßitt lebigticß füt ben Kraft=
betrieb bet ©ägemüßlen unb Sabrifen au!gefüßrt rourbe,
aurf) fût ben 9Berfftatt!betrieb be! fleineren unb rniit-
let en ©eroerbetreibepben geeignet, inbem et fie mit 9Sor=

rießtungen fût ben Ranbbetrieb oerfaß.

UollKwiit$<baft.
9lrbett!tofen*Sürforge in ber ©eßroeiz. ®a! oon

ben bebeutenbften ©emeinbeamtlfteflen füt 9lrbeit!lofen=
Sütforge bet ©eßtoeiz beftettte fiebengtiebrige gentral=
fomitee tagte am 27. Suli in Dtten unb beßanbelte in
meßtfiünbiger Sitzung biefenigeti fragen, roelcße anläß=
tief) bet ülbänberung bei 93efcf)luffe! bei 93unbe!ratel
nom 29. Dftober 1919 bei ben juftänbigen 93eßörben
üOtgebracRt roerben fatten, gebeut Mitglieb bei $en=
tralfomifee! ift el jut tßflicßt gemacht rootben, eine be-

ftimmte Materie (roie Röße ber Itnterftütjung, ©rßößung
bet Kompetenzen ber ©emeinben, iBeitraglpfficßt bet 93e=

trieblinßaber, a3eteinfacßung bei feßr fompti§ierten S3er=

roattunglapparatel, ©treifoerfahren ufro.) zußanben einet
bemnäcßft ftattfinbenben ©ißung genau ju fiubieten, au§=
Zuarbeiten unb beftimmte 9lbänberunglanträge einju=
reiben. Stach ^Beratung biefer iBorfcßläge roirb bal
Sentralfomitee bie 93egeßren unb ïtnregungen juftän=
bigenottl gettenb ma^en unb fein Mögticßfte! tun, ba=

mit biefetben berüeffießtigt roetben.

©er Suitb unb Die 9lröeit!loftgfeU. S« einet
Konferenz zu« Steoifion bet 93eftimmungen übet bie 9lr=
beitllofenfütforge teilte bal eibgenöffifeße iütrbeitlamt mit,
baß weitere bebeutenbe Mittel zur 93efcßaffung
oon Arbeitsgelegenheit beim 93unbe!rat unb ber
93unbe!oerfammlung naeßgefueßt roetben fotten.

9Iufßcbung oou ©infuhrbcfchränfungcn. (9Jîittei=
tung bet ©eftion fût @in= unb 9lu!fußr bel ©ibgenöß
fifeßen i8olf!roirtfchaft! ®epartementl.) Sûr bie nacfp
fteßenb aufgeführten SBarengattungen finb bie Stupor*
teure bil auf roeiterel unb unter bem Sßorbeßalt jeber*
Zeitigen Miberruf! oon bet fßflicßt zut ©inreießung oon
©infuhrgefueßen entbunben, inforoeit bie ©enbitngen übet
bie naeßfießenb bezeichneten ©tenzen in bie ©cßroeiz ßer=
einfommen: ©cßroeizerifclpfranzöfifche unb feßroeizerifdß=ita»
lienifcße ©tenze : Rolz unb Rolzroaren, SoUtarifnummern
230, 232, 237, 240, 248, 250/52, 257 b, 258, 270,
271 unb 898 c Rolzriemenfcßeiben. Sugefcßnittene Kar'
tonl zum Auffteben, ©Sanb= unb Slbreißfalenber, 3oE*
tattfnummetn 318 unb 337. ©laftifcße ©eroebe, 3oE=
tarifnummern 527, 557—59; Rofenträger, ©trumpf*
bänbet, ©oefenfjatter, ©ürtet aul etaftifeßen ©etoeben.
Slafcßenfapfeln, ©üben, SoEtarifnummern 846, 857, 858c
867 Ktifcßee! (otjne Stücfficßt auf bie Rerftetlunglart),
3oUtattfnummet 902. Äinbetroagen, .fïinberfcfjtitten, tin=
betfahrräbet, 3oatarifnummet 910. — ©dE)roei§erifd)=
frangöfifcRe ©tenze: Äotbf(afcf)en, 3olttarifnummet 696.
©chroeizertfcf) itatienifctje ©tenze: 3(afcf)enfapfe(n, 3ot(=
tatifnummet 858 b.

(>JJÎitgetei(t). ^
Auf 1. 9Jîai biefel Qatjrel ifi int fdf)ioeiz. ißofif^e^I

bienft eine iReuetung gefefjaffen rootben, bie oielen 9iec{p|
nunglinijabetn 2tnnet)mtiü)t'eiten bieten roitb unb batjeï |
oerbiente, ba^ oon if)t lebhaft ©ebrauch gemadht roitb. i

Qn bet îagelpteffe unb auch fonft finb immer roieber |
©timmen taut gerootben, bie el all einen SRanget bet |
fo'nft fo trefflichen ©intichtung bei ißoftfü)edbienftel be* 1

Zeichneten, ba^ bet ißoftfched nicht bei febet ißofifieEe z^ |
©inhebung bei 93etragel ootgeroiefen roetben tönne. 3)utg) |
ein Weiterung ifi nun ber Klage bie ©pitje gebrodh«u I
rootben ; mit biefet neuen ©intichtung oertjült el fict) roie |
folgt. I

Qebem Suhlet einer ^ßofifchecttedhnung roirb gegen 1

©inzahtung oon gr. 500.— ober 1000.— auf feine eigene J

9îethnung ober, toenn fie bereits ein gettügenbel ©uthabett j

aufroeift, gegen 93etaftung berfetben mit gr. 500.— ober |

1000.— ein 9ieben!onto in bet entfpredhenben Röhe et« j

richtet. Stuf bal ©utfjaben biefel iRebenîontol roirb bem j

Svechnungllnhabet ein befonbetel ©chedtbüchtein aitSge^ -

hänbigt, bal z«hn ©dheetformutare, fog. SReifefcReclS, z"
je St. 50.— ober 100.— enthält, ©egen Abgabe eine!
folgen iHeifefchect! zah^ jebe fchroeizerifcheißoftfteEeloften*
i o S ben IBetrag oon St. 50.— ober 100.— au!, je

nachbent ber ©cf)ecl zu einem ©cRecfheftchen zu St. 500.--
ober 1000.— gehört. ©I üönnen aber audh gleichzeitig
mehrere biefer ©checü ntiteinanber zur gahtung potge«
roiefen roerben; befi^t bie tßofifteEe füt bie ©intöfung
mehrerer ©dhecîS augenbticttid) nicRt genügenb Zahlung!®
mittet, fo roirb oon ihr uttoerzüglich ba! Nötige zu beten
S3efchaffung oorgefehrt. ®a bei biefen ©dtjedl jebe!
Sîifito aulgefchto'ffen ift, roeit fie nicht ohne ®ectung au!®

gegeben roetben, bürften fie übrigen! ohne weitere! oon
Rötet! ober ©efcRäften an Zahlung angenommen roerben.
®iefe ©cReclS eignen ficR bähet, roie bet'iRame (Sîeife*
feheel!) barauf Rirtroeift, oorzügtict) zur Mitnahme auf
bie Steife ober zu Kuraufenthalten, ©er Snhaber eine!
fotdjen ©checthefte! roitb ber Stotroenbigfeit, größere
©umtnen bare! ©elb, Rartgetb ober 93anf'noten mitz«®

nehmen, enthoben; er fantt butch Abgabe eine! ober
mehrerer ©checf! feine Steifefaffe nadh S3ebütfniS oet»

fiätfen, ober e! ifi ihm bie Möglichfeit geboten, mit
folctjen ©ct)ecf! Rotetrechnungen ic. zu beftreiten.

Der influ$$ de$ m«erwa$$er$ auf dfe

Utrwettdbarkeit von Scbreinerbolz.
(Korrefpotibenz.)

@! bürfte fo manchem ißraftifer, ber mit Seim zu

tun hat, befatmt fein, baß biefet butih — felbft gering«
— Mengen oon Kochfatz, ©htornatrium, ba! au! irgenb
einem ©runbe, zufällig ober auch abfictjtlich, in Seim

gelangt ift, in feiner 93inbefäl)igfeit gefcljäbigt ober auch

ganz unoetroenbbar roirb. ®a! Kodjfatz geht näinti^
mit Seim eine nicht erfjärtbäre Söfung ein, bie gerab«
ba! ©egenteil oon 93inbefäf)igfeit fennzeichnet. 93ei g«'

ringet Kochfalzbeimengung f'ann bent Übelftanbe nach

buret) Sufat; oou boppeltfohlenfaurem Kali (Kaliumfat®
bonat) einigermaßen abgeholfen roerben, boefj ift auch

folcRer Seim nur für untergeorbnete Sroecfe oerroenbbat.

Möbetholz (©chreinerroare) z- 93., ba! au! geflößte«
ÜberfeeMohroare ftammt, fönnte hernach feiner 93eftim®

ntung nicht zugeführt roerben, außer e! roirb oorße«
einer 9lu!laugutxg bei Salzgehalte!, ben e! bureß beä

längeren ©ranlport ober Aufenthalt in Meerroaffer et®

hatten ßat, unterzogen, bie natürlich, roenn fie potlftänbig
unb zuoerläffig erfolgen foE, nießt unbebeutenbe Kofteu
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mochte jedoch nicht, eine größere praktische Anwendung
seiner Erfindung in den Sägemühlen oder Werkstätten
herbeizuführen, das gelang erst etwa ein halbes Jahr-
hundert später dem Franzosen Perm, der auf der Pa-
riser Weltausstellung vom Jahre 1855 diese Art von
Sägen zum ersten Male öffentlich vorführte und da-
durch die allgemeine Aufmerksamkeit der Interessenten-
kreise auf die neue Säge lenkte. Jetzt erst überzeugte
»um sich von den bedeutenden Vorteilen der Säge für
zahlreiche Arbeiten der Holzbearbeitung, und im Laufe
weniger Jahre gelangte jetzt die Bandsäge in den Säge-
mühlen wie auch in den Fabriken zur allgemeinen An-
Wendung. Der Ingenieur Hecker in Braunschweig »lachte
dann die Bandsäge, die bis dahin lediglich für den Kraft-
betrieb der Sägemühlen und Fabriken ausgeführt wurde,
auch für den Werkstattsbetrieb des kleineren und mitt-
leren Gewerbetreibepden geeignet, indem er sie mit Vor-
richtungen für den Handbetrieb versah.

WliwMîchssl.
Arbeitslosen-Fürsorge in der Schweiz. Das von

den bedeutendsten Gemeindeamtsstellen für Arbeitslosen-
Fürsorge der Schweiz bestellte siebengliedrige Zentral-
komitee tagte am 27. Juli in Ölten und behandelte in
mehrstündiger Sitzung diejenigen Fragen, welche anläß-
lich der Abänderung des Beschlusses des Bundesrates
vom 29. Oktober 1919 bei den zuständigen Behörden
vorgebracht werden sollen. Jedem Mitglied des Zen-
tralkomitees ist es zur Pflicht gemacht worden, eine be-

stimmte Materie (wie Höhe der Unterstützung, Erhöhung
der Kompetenzen der Gemeinden, Beitragspflicht der Be-
triebsinhaber, Vereinfachung des sehr komplizierten Ver-
waltungsapparates, Streikverfahren usw.) zuhanden einer
demnächst stattfindenden Sitzung genau zu studieren, aus-
zuarbeiten und bestimmte Abänderungsanträge einzu-
reichen. Nach Beratung dieser Vorschläge wird das

Zentralkomitee die Begehren und Anregungen zustän-
digenorts geltend machen und sein Möglichstes tun, da-
mit dieselben berücksichtigt werden.

Der Bund und die Arbeitslosigkeit. In einer
Konferenz zur Revision der Bestimmungen über die Ar-
beitslosenfürsorge teilte das eidgenössische Arbeitsamt mit,
daß weitere bedeutende Mittel zur Beschaffung
von Arbeitsgelegenheit beim Bundesrat und der
Bundesversammlung nachgesucht werden sollen.

Aufhebung von Einfuhrbeschränkungen. (Mittel-
lung der Sektion für Ein- und Ausfuhr des Eidgenös-
fischen Volkswirtschafts-Departements.) Für die nach-
stehend aufgeführten Warengattungen sind die Jmpor-
teure bis auf weiteres und unter dem Vorbehalt jeder-
zeitigen Widerrufs von der Pflicht zur Einreichung von
Einsuhrgesuchen entbunden, insoweit die Sendungen über
die nachstehend bezeichneten Grenzen in die Schweiz her-
einkommen: Schweizerisch-französische und schweizerischüta-
lienische Grenze: Holz und Holzwaren, Zolltarifnummern
230, 232, 237, 240, 248, 250/52, 257 k, 258, 270,
271 und 898 e Holzriemenscheiben. Zugeschnittene Kar-
tons zum Aufkleben, Wand- und Abreißkalender, Zoll-
tarffnummern 318 und 337. Elastische Gewebe, Zoll-
tarifnummern 527, 557—59; Hosenträger, Strumpf-
bänder, Sockenhalter, Gürtel aus elastischen Geweben.
Flaschenkapseln, Tuben, Zolltarifnummern 840, 857, 858o
867 Klischees (ohne Rücksicht auf die Herstellungsart),
Zolltarffnummer 902. Kinderwagen, Kinderschlitten, Kin-
derfahrräder, Zolltarifnummer 910. — Schweizerisch-
französische Grenze: Korbflaschen. Zolltarifnummer 696.
Schweizerisch-italienische Grenze: Flaschenkapseln, Zoll-
tarifnummer 858 b.

Schweiz. Postscheckverkehr. I
(Mitgeteilt). M

Auf 1. Mai dieses Jahres ist im schweiz. Postscheck-Z

dienst eine Neuerung geschaffen worden, die vielen Rech-S

nungsinhabern Annehmlichkeiten bieten wird und daher Z

verdiente, daß von ihr lebhaft Gebrauch gemacht wird. I
In der Tagespresse und auch sonst sind immer wieder ^

Stiin inen laut geworden, die es als einen Mangel der H

sonst so trefflichen Einrichtung des Postscheckdienstes be- Z

zeichneten, daß der Postscheck nicht bei jeder Poststelle M ^
EinHebung des Betrages vorgewiesen werden könne. Durch ^

ein Neuerung ist nun der Klage die Spitze gebrochen Z

worden; mit dieser neuen Einrichtung verhält es sich wie si

folgt. D
Jedem Inhaber einer Postscheckrechnung wird gegen

Einzahlung von Fr. 500.— oder 1000.— auf seine eigene

Rechnung oder, wenn sie bereits ein genügendes Guthaben i

aufweist, gegen Belastung derselben mit Fr. 500.— oder s

1000.— ein Nebenkonto in der entsprechenden Höhe er- j

richtet. Auf das Guthaben dieses Nebenkontos wird dein :

Rechnungsinhaber ein besonderes Scheckbüchlein ausge- -

händigt, das zehn Scheckformulare, sog. Reiseschecks, zu

je Fr. 50.— oder 100.— enthält. Gegen Abgabe eines

solchen Reiseschecks zahlt jede schweizerischePoststellekosten-
los den Betrag von Fr. 50.— oder 100.— aus, je

nachdem der Scheck zu eine». Scheckheftchen zu Fr. 500.--
oder 1000.— gehört. Es können aber auch gleichzeitig
mehrere dieser Schecks miteinander zur Zahlung vorge-
wiesen werden; besitzt die Poststelle für die Einlösung
mehrerer Schecks augenblicklich nicht genügend Zahlungs-
mittet, so wird von ihr unverzüglich das Nötige zu deren

Beschaffung vorgekehrt. Da bei diesen Schecks jedes

Risiko ausgeschlossen ist, weil sie nicht ohne Deckung aus-
gegeben werden, dürften sie übrigens ohne weiteres von
Hotels oder Geschäften an Zahlung angenommen werden.
Diese Schecks eignen sich daher, wie der'Name (Reise-
schecks) darauf hinweist, vorzüglich zur Mitnahme auf
die Reise oder zu Kuraufenthalten. Der Inhaber eines

solchen Scheckheftes wird der Notwendigkeit, größere
Summen bares Geld, Hartgeld oder Banknoten nützn-
nehmen, enthoben; er kann durch Abgabe eines oder
mehrerer Schecks seine Reisekasse nach Bedürfnis ver-
stärken, oder es ist ihm die Möglichkeit geboten, mit
solchen Schecks Hotelrechnungen ?c. zu bestreikn.

ver Kilttlusî Ses Mmwassers M Sie

yermnabarlleit von Schreinerdol?.
(Korrespondenz.)

Es dürfte so manchem Praktiker, der mit Leim zu

tun hat, bekannt sein, daß dieser durch — selbst geringe
— Mengen von Kochsalz, Chlornatrium, das aus irgend
einem Grunde, zufällig oder auch absichtlich, in Leim
gelangt ist, in seiner Bindefähigkeit geschädigt oder auch

ganz unverwendbar wird. Das Kochsalz geht nämlich
mit Leim eine nicht erhärtbare Lösung ein, die gerade
das Gegenteil von Bindefähigkeit kennzeichnet. Bei ge-

ringer Kochsalzbeimengung kann dem Ubelstande nach

durch Zusatz von doppeltkohlensaurem Kali (Kaliumkar-
bonat) einigermaßen abgeholfen werden, doch ist auch

solcher Leim nur für untergeordnete Zwecke verwendbar.
Möbelholz (Schreinerware) z. B., das aus geflößter
Übersee-Rohware stammt, könnte hernach seiner Bestim-

mung nicht zugeführt werden, außer es wird vorher
einer Auslaugung des Salzgehaltes, den es durch den

längeren Transport oder Aufenthalt in Meerwasser er-

halten hat, unterzogen, die natürlich, wenn sie vollständig
und zuverlässig erfolgen soll, nicht unbedeutende Kosten
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